
 

 

 

 

 Krankenversicherung 
 ergänzend zum GKFS 
 Informationsblatt zum Versicherungsprodukt 
 Französischer Versicherer   

 

 

 Diese Information enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Leistungen und Ausschlüsse des 
 Vertrags. Dabei werden Ihre spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen nicht berücksichtigt. Vollständige 
 Informationen zu diesem Produkt finden Sie in den vorvertraglichen und vertraglichen Unterlagen.  
 Leistungen, neben denen ein grünes Häkchen steht, werden im Vertrag systematisch gewährt.  
 Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
 Der Versicherungsschutz erstattet Kosten, die der versicherten Person entstanden sind, ergänzend zum 
 Versicherungs-schutz des GKFS oder ergänzend zu einer anderen grundlegenden Versicherung, sofern im Vertrag 
 nichts anderes bestimmt wurde. Die Erstattungen erfolgen auf  der Grundlage des Versicherungsschutzes des 
 GKFS (Gemeinsames Krankenfürsorgesystem).  
 

 Was ist versichert?  
 Medizinische Kosten während eines 

Krankenhausaufenthaltes. 

 Ambulante chirurgische Eingriffe.  

 Ambulante Behandlungskosten (Arztbesuche, 

verschreibungspflichtige Arzneimittel), sofern diese 

direkt mit der Ursache des Krankenhausaufenthalts 

zusammenhängen und innerhalb von zwei Monaten 

vor oder sechs Monaten nach dem 

Krankenhausaufenthalt gezahlt werden. 

 Medizinisch notwendige Transportkosten, die in 

direktem Zusammenhang mit einem Kranken-

hausaufenthalt stehen. 

 Postoperative Rehabilitationsaufenthalte, die innerhalb 

von sechs Monaten nach einem 

Krankenhausaufenthalt durchgeführt werden. 

 Gesundheitsversorgung und stationäre Versorgung in 

Notaufnahmen von Krankenhäusern können erstattet 

werden, sofern sie im Zusammenhang mit dem oben 

beschriebenen Krankenhausaufenthalt stehen und 

innerhalb von zwei Monaten vor oder sechs Monaten 

nach dem Krankenhausaufenthalt stattgefunden 

haben. 
 

Leistungen, neben denen ein grünes Häkchen steht () 

werden im Vertrag systematisch gewährt. Der Umfang des 

Versicherungsschutzes richtet sich nach der von der 

versicherten Person gewählten Option gemäß dem Ereignis, 

das den Anspruch ausgelöst hat (Krankheit und / oder 

Unfall).  

Zusätzliche ambulante Garantien sind auch mit der Option 

Hospi Safe Plus erhältlich.  

 
 Was ist nicht versichert?  

 Krankenpflege, die vom GKFS nicht abgedeckt wird 
(mit Ausnahme bestimmter Services der Option Hospi 

Safe Plus). 

 Krankenpflegekosten für eine Vorerkrankung, die sich 
innerhalb von zwei Jahren ab Beginndatum der 

Mitgliedschaft äußert.  

 Ambulante Behandlungskosten im Zusammenhang 
mit einem Krankenhausaufenthalt, die mehr als zwei 

Monate vor oder sechs Monate nach dem 

Krankenhausaufenthalt anfallen. 

 

 Welche Ausschlüsse gelten? 
! Kosten und Gebühren für jegliche Form der 

Sterilisation und deren Folgen. 

! Gesundheitskosten für ästhetische Behandlung 

und Pflege. 

! Kosten für die häusliche Pflege, außer für 

medizinisch verordnete Spezialpflege 

entsprechend des Versicherungsschutzes.  

! Medizinische Kosten zur Behandlung einer 

Krankheit oder der Folgen eines Unfalls im 

Zusammenhang mit Alkoholkonsum oder 

Drogenabhängigkeit. 
 

Unternehmen: AWP Health & Life SA  
Produkt: Hospi Safe (Vertragsnummer 
910.039/501) 



 

 

 Wo bin ich versichert?  
 Es besteht weltweiter Versicherungsschutz. 

 

 Was sind meine Verpflichtungen? 
• Sie müssen Mitglied der Afiliatys Association sein.  

• Sie müssen ein Mitgliedschaftsformular ausfüllen. 

• Sie müssen die erforderlichen Belege für den Erstattungsantrag auf Anfrage bereitstellen.  

• Sie müssen Allianz über Änderungen Ihres persönlichen Status informieren. 

 

 Wann und wie muss ich bezahlen?  
Die Beiträge der Mitgliedsschuft sind jährlich im Voraus (oder vierteljährlich für die Hospi Safe Plus-Option) zu bezahlen und 

können online via api.allianz.com/myquote/2 bezahlt werden. 

 

 Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz?  
Der Versicherungsschutz tritt am Tag nach der Bestätigung der Mitgliedschaft durch Allianz in Kraft. Die Laufzeit beträgt ein 

Jahr. Der Vertrag verlängert sich zu jedem Jahrestag des Gruppenvertrags, außer bei Kündigung oder Nichtzahlung der 

Beiträge.  

  

  Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Indem Sie ein Einschreiben mit Empfangsbestätigung mindestens zwei Monate vor dem Datum der Verlängerung der 

Mitgliedschaft an Allianz senden. Die Kündigung wird dann zum Ende dieses Zeitraumes wirksam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Versicherer und Verwalter Ihrer Versicherung ist die AWP Health & Life SA, eine Aktiengesellschaft nach französischem Recht, 
mit einem Kapital von € 95.551.314 und mit Sitz in: 7 Rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen, Frankreich. Registriert in Frankreich unter 
der Nr.: 401 154 679 RCS Bobigny. USt-IdNr: FR 84 401 154 679. 
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